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1 Anlass und Ziel 

Die Stadt Lippstadt plant die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP). Dafür ist auch 

eine Prüfung auf FFH-Verträglichkeit mit den FFH-Gebieten im Stadtgebiet bzw. im Umfeld des 

planungsrechtlichen Innenbereiches der Stadt Lippstadt erforderlich. 

Konkret geht es um die Erweiterung des FNP um sechs Wohnbau- und zwei Gewerbegebiete. 

Da die FFH-Verträglichkeit gebietsbezogen abgeprüft werden muss, erfolgt die Prüfung für je-

des (potenziell) betroffene FFH- oder VS-Gebiet separat.  

Für jedes dieser Gebiete muss in einer Vorprüfung (auch „screening“ genannt) zunächst fest-

gestellt werden, ob durch die o.g. Erweiterungen eine erhebliche Beeinträchtigung bzw. eine Ver-

schlechterung des jeweiligen Gebietes ausgelöst werden kann. Zu prüfen sind dabei die signifi-

kanten Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen (inklusive ihrer charakteristischen Arten) bzw. 

Anhang-II-Arten oder – im Falle eines Vogelschutzgebietes (VSG) der relevanten Vogelarten so-

wie die für das jeweilige Gebiet benannten Schutz- und Entwicklungsziele (ggf. festgelegt in Maß-

nahmenkonzepten – „Makos“). 

Ziel der Vorprüfung ist es festzustellen, ob ein Projekt oder Plan ohne weitere, tiefergehende 

Untersuchung als ffh-verträglich bzw. vogelschutzgebietsverträglich gelten kann oder ob eine de-

taillierte FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. 

Die Stadt Lippstadt beauftragte das Planungsbüro LökPlan im Mai 2019 daher mit der Durch-

führung dieser Vorprüfung für die o.g. Erweiterungsflächen bzw. Planungen. 

Hier wird das Ergebnis für das VS-Gebiet DE-4415-401 „VSG Hellwegbörde“ dargestellt (s. 

Abb. 1). 
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2 Methodik 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde auf der Basis der methodischen Handlungsvorschläge 

der Verwaltungsvorschrift „Habitatschutz NRW“ (MUNLV NRW 2016) durchgeführt. 

Dabei wurde der Gliederungsvorschlag aus dem Gutachten des Büros Fröhlich & Sporbeck, 

Bochum (2002) übernommen. 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit wurden die Hinweise aus LANA (2004) und AG Accura Plan 

& Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung (2007) herangezogen. 

Die Summationswirkung wurde anhand der Informationen aus dem FFH-VP-Informationssys-

tem des LANUV (2018b) (https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku) geprüft. 

Die Daten (insbesondere die genaue Abgrenzung) der für die Erweiterung des FNP vorgese-

henen Flächen stellte die Stadt Lippstadt (mail vom 23.4.2019) zur Verfügung. 

Die aktuellen Informationen zum FFH-Gebiet stammen aus dem Datenangebot des LANUV 

(2013) (http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-melde-

dok/de/start), hier sind zu allen FFH-Gebieten in NRW die offiziellen Stände folgender Doku-

mente abrufbar: 

• Standarddatenbogen und Kurzdokument 

• Karte (1: 25.000, tlw. versch. Maßstäbe je nach Größe der Natura 2000 Gebiete) 

• Schutzzieldokument (darin sind auch die zu den Lebensraumtypen – LRT jeweils be-

kannten charakteristischen Arten aufgeführt) 

• „Mako“ (Maßnahmenkonzeption / „Managementplan“, falls vorhanden relevanter als 

das vorgenannte Schutzzieldokument, da konkreter und abgestimmt). Dieser liegt für 

das VSG Hellwegbörde vor (LANUV 2015) und wurde entsprechend ausgewertet:  

Vorgehensweise: 

• Zunächst wurden die aktuellen Daten zum FFH-Gebiet ermittelt und dokumentiert. 

• Dann wurde geprüft, welche der Ergänzungsflächen das Gebiet betreffen können (da-

bei wurde zunächst ein Puffer bis zu 300m um das FFH-Gebiet berücksichtigt. 

• Zu den entsprechenden Ergänzungsflächen wurde ermittelt, welche Auswirkungen sie 

auf das Gebiet bzw. dessen relevante Elemente (Vorkommen u. Ziele) haben (können) 

• Dabei wurden auch die Binnendaten zum FFH-Gebiet (konkrete Vorkommensorte von 

LRT oder Arten) überprüft. 

• Abschließend wurden mögliche Summationswirkungen geprüft und ein Fazit abgelei-

tet, ob eine tiefergehende Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist.  
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3 Lage und Abgrenzung 

Das Vogelschutzgebiet Hellwegbörde (DE-4415-401) ist mit ca. 480 qkm das größte der 28 

VSG in NRW und zieht sich vom Kreis Unna im Westen bis zum Kreis Paderborn im Osten. Dabei 

umfasst es die wesentlichen Flächenanteile der Lößbörde zwischen der Lippeaue im Norden und 

dem Sauerland im Süden (s. Abb. 1). 

 
Abb. 1:  Das VSG 4415-401 Hellwegbörde (blau schraffiert) sowie die in der Nähe geplanten 

FNP-Änderungen. Insgesamt fünf FNP-Änderungsbereiche werden näher betrachtet: 
Bökenförde, Benninghausen, Lohe und Kernstadt-Südost I und II. 
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Durch die geplante Neuaufstellung des FNP der Stadt Lippstadt kommt es zu Erweiterungen 

des planerischen Innenbereiches auf sechs Flächen im Umfeld des VSG, die im Rahmen der 

FFH-Vorprüfung näher betrachtet werden müssen. Diese Flächen werden im Folgenden anhand 

von Detailkarten näher vorgestellt. Es handelt sich dabei um drei geplante neue Wohnbereiche 

in Lohe, Benninghausen und Bökenförde und zwei geplante neue Gewerbegebiete im Südosten 

der Kernstadt (Gewerbegebiet I im Nordosten beim Rixbecker Feld, Gewerbegebiet II im Süd-

westen nördlich von Bad Westernkotten), dabei liegt das Gewerbegebiet I außerhalb des 300 m 

Puffers und ist für die Bewertung nicht relevant.  

In Lohne stellt die geplante FNP-Erweiterung eine ca. 1 ha große landwirtschaftlich genutzte 

Fläche im Siedlungsbereich innerhalb des 300 m Puffer des VSG dar (Abb. 2).  

 

Abb. 2: FNP-Änderungsfläche (rot umrandet) im Siedlungsbereich von Lohe sowie Lage des VSG 
(blau schraffiert) inkl. 300m-Puffer (blaue Flächensignatur), Lage der 
Biotopkatasterflächen (ggf. inkl. FFH-Lebensraumtypen (LRT)) und Fundpunkte von 
Tieren. 
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In Benninghausen stellt die geplante FNP-Erweiterung eine ca. 1,7 ha große landwirtschaftlich 

genutzte Fläche im Südwesten angrenzend an den Siedlungsbereich dar. Sie liegt im 300 m Puf-

fer des VSG (Abb. 3). 

 
Abb. 3: FNP-Änderungsfläche in Benninghausen sowie Lage des VSG (blau schraffiert) inkl. 

300m-Puffer (blaue Flächensignatur), Lage der Biotopkatasterflächen (inkl. LRT) und 
Fundpunkte von Tieren. 

 
Eine weitere geplante FNP-Erweiterung stellt eine ca. 20,4 ha große landwirtschaftlich genutzte 

Fläche überwiegend in der Gemarkung „Rixbecker Feld“ außerhalb des 300 m Puffer des VSG 

dar (Abb. 4). Sie wird hier dargestellt, ist aber für die Bewertung nicht relevant. 

 
Abb. 4: FNP-Änderungsfläche zur Ausweisung eines Gewerbegebietes in der Kernstadt-Südost 

(Nord) sowie Lage des VSG (blau schraffiert) inkl. 300m-Puffer (blaue Flächensignatur), 
Lage der Biotopkatasterflächen (inkl. LRT) und Fundpunkte von Tieren. 
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Im Süden der Kernstadt zwischen B55 im Westen und Rüthener Straße im Osten liegt eine 

weitere geplante FNP-Erweiterungsfläche mit einer Größe von ca. 30,3 ha und landwirtschaftli-

cher Nutzung. Sie liegt überwiegend im 300 m Puffer des VSG (Abb. 5).  

 
Abb. 5: FNP-Änderungsfläche (südlicher Teil) zur Ausweisung eines Gewerbegebietes in der 

Kernstadt-Südost (Süd) II sowie Lage des VSG (blau schraffiert) inkl. 300m-Puffer 
(blaue Flächensignatur), Lage der Biotopkatasterflächen (inkl. LRT) und Fundpunkte 
von Tieren. 
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In Bökenförde sind zwei FNP-Erweiterungen geplant. Die südöstliche Fläche ist dabei näher 

zu betrachten und stellt eine ca. 1,5 ha große landwirtschaftlich genutzte Fläche am Südostrand 

des Siedlungsbereiches komplett im 300 m Puffer und unmittelbar angrenzend an das VSG dar 

(Abb. 6).  

 
Abb. 6: FNP-Änderungsflächen in Bökenförde sowie Lage des VSG (blau schraffiert) inkl. 300m-

Puffer (blaue Flächensignatur), Lage der Biotopkatasterflächen (inkl. LRT) und 
Fundpunkte von Tieren. 
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4 Gesetzliche Grundlagen 

Nach §34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 

ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, wenn 

sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Ge-

biet erheblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dienen. Ziel 

ist es, den günstigen Erhaltungszustand der Lebensräume gem. Anhang I der FFH-RL und der 

Arten gem. Anhang II der FFH-RL in den Natura 2000-Gebieten zu erhalten. 

Im Rahmen einer mehrstufigen Prüfung bezüglich der Zulassungs- bzw. Durchführungsfähig-

keit eines Projektes bzw. Planes findet an erster Stelle die so genannte Vorprüfung statt.  

Wenn erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können, muss nach diesem 

Prüfschritt keine FFH-Verträglichkeitsprüfung eingeleitet werden. 

Andernfalls ist die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Ergibt die Prü-

fung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in sei-

nen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist 

es nach § 34 Abs. 2 BNatSchG (vgl. auch § 52 Abs. 2 LNatSchG) unzulässig. 

Abweichend von § 34 Abs. 2 BNatSchG darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt 

werden, soweit es  

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art notwendig ist und 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle, ohne 

oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind (§ 34 Abs. 3 

BNatSchG). 

Das oben erwähnte Zusammenwirken verschiedener Projekte („kumulative Wirkungen“) wird 

bei der FFH-VP im Rahmen der „Summationsprüfung“ abgearbeitet. Gemäß § 34 Abs. 3 Satz 1 

LNatSchG führen die Naturschutzbehörden in NRW ein Verzeichnis der in ihrem Zuständigkeits-

bereich durchgeführten FFH-Verträglichkeitsprüfungen, das Fachinformationssystem (FIS) „FFH-

Verträglichkeitsprüfungen in Nordrhein-Westfalen“. Dieses wird bei der Summationsprüfung aus-

gewertet. 
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5 Beschreibung des FFH-Gebietes 

5.1 Standarddatenbogen 

Tab. 1: FFH-Lebensraumtypen nach Anh. I der FFH-RL sowie Arten gemäß Anh. II der FFH-RL mit 
Gesamtbeurteilung des Erhaltungszustandes und Entfernung zu Erweiterungsflächen. 

LRT/Art Gesamtbeurteilung Detailkarte Entfernung zur Erweiterungsfläche  
Alcedo atthis B nein 

 

Anas clypeata C Abb. 2 800 m 
Anas crecca C nein 

 

Anas querquedula C Abb. 2 840 m 
Anthus campestris C nein 

 

Anthus pratensis 
(Sammlung) 

B nein 
 

Anthus pratensis  
(Fortpflanzung) 

C nein 
 

Asio flammeus C nein 
 

Bubo bubo B nein 
 

Charadrius dubius C nein 
 

Charadrius morinellus B nein 
 

Ciconia ciconia C nein 
 

Ciconia nigra B nein 
 

Circus aeruginosus B Abb. 2 
 
Abb. 4 
 
Abb. 5 
 
Abb. 6 

757 m 
 

1060 m 
 

225 m 
 

655 m 

Circus cyaneus  
(Überwinterung) 

C nein 
 

Circus cyaneus  
(Fortpflanzung) 

C nein 
 

Circus pygargus B Abb. 4 
 
Abb. 5 

1600 m 
 

1205 m 
Crex crex B nein 

 

Falco columbarius C nein 
 

Falco peregrinus C nein 
 

Falco subbuteo B nein 
 

Lanius collurio C nein 
 

Lanius excubitor 
(Überwinterung) 

C nein 
 

Lullula arborea C nein 
 

Milvus migrans 
(Sammlung) 

B Abb. 6 850 m 

Milvus migrans  
(Fortpflanzung) 

B nein 
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Milvus milvus  
(Fortpflanzung) 

B nein 
 

Milvus milvus  
(Sammlung) 

B nein 
 

Pernis apivorus  
(Fortpflanzung) 

C nein 
 

Pernis apivorus 
(Sammlung) 

C nein 
 

Philomachus pugnax C nein 
 

Pluvialis apricaria C nein 
 

Porzana porzana C nein 
 

Rallus aquaticus C nein 
 

Saxicola rubetra C nein 
 

Tachybaptus ruficollis C nein 
 

Tringa glareola C nein 
 

Vanellus vanellus 
(Fortpflanzung) 

C nein 
 

Vanellus vanellus 
(Sammlung) 

C nein 
 

 

5.2 Kurzdokument 
Kurzcharakterisierung 

Das annähernd 500 qkm große Vogelschutzgebiet umfasst große Teile der Hellwegbörden von Unna im 

Westen bis Salzkotten im Osten. Es handelt sich um eine zusammenhängende, in Ost-West-Richtung ori-

entierte Fläche zwischen der Lippeaue im Norden und dem Ruhr-/Möhnetal im Süden. Diese überwiegend 

offene, durch landwirtschaftliche Nutzflächen (es dominieren traditionell Getreideäcker) geprägte Kultur-

landschaft basiert auf den Lößböden und reichen Böden über den Plänerkalken der Oberkreide. Die Land-

schaft fällt von Nord nach Süd ab und wird in gleicher Ausrichtung durch sogenannte Schleddentäler (Karst-

gebiet) gegliedert. Eingestreut liegen zahlreiche kleine Weiler und Dörfer. 

Was macht die Bedeutung des Gebietes für Natura 2000 aus? 

Die Hellwegbörde weist international bedeutende Brutbestände der Wiesen- und Rohrweihe sowie des 

Wachtelkönigs auf. Ebenso bedeutsam sind einzelne Brutpaare und größere Winteransammlungen der 

Kornweihe. Als Rast- und Durchzugsquartier weist das Gebiet eine besondere Bedeutung für den Mornell- 

und den Goldregenpfeifer sowie für Rot- und Schwarzmilan auf. Zahlreiche weitere Vogelarten des Anhang 

I der Vogelschutzrichtlinie sowie andere bedrohte Arten treten in unterschiedlicher Häufigkeit und Regel-

mäßigkeit auf. 

Welche Schutzmaßnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk von Lebensräumen zu 
schaffen? 

Wesentliches Schutz- und Entwicklungsziel ist die Erhaltung der offenen Feldflur mit traditionellen Nut-

zungsformen und Strukturen sowie besonderen Schutzprogrammen zur Erhaltung und Förderung der Be-

stände von Wiesen-, Rohr- und Kornweihe sowie des Wachtelkönigs. Hinzu kommt der Schutz ausreichend 
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großer und ungestörter Rastplätze für die Vogelarten der Feldflur wie Greifvögel, Kiebitz, Mornell- und 

Goldregenpfeifer. Die Hellwegbörde hat eine herausragende Bedeutung für durchziehende und rastende 

Greif-, Wat- und Singvögel der Feldfluren. Sie erstreckt sich als ausgedehnte Ost-West-Verbindung am 

Nordrand der bewaldeten Mittelgebirge und dient daher als bedeutende Achse im Rahmen des Vogelzuges 

(hier ist insbesondere auf Vogelzugverdichtungen am Haarstrang hinzuweisen). In dieser Funktion kommt 

ihr eine erhebliche Bedeutung im Rahmen des landesweiten Biotopverbundes zu. 

 

5.3 Schutz- und Entwicklungsziele 
A099 [einheitliche ID - EU-Code] Baumfalke (Falco subbuteo) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von strukturreichen Kulturlandschaften mit geeigneten Nah-

rungsflächen (v.a. Feuchtgrünland, Kleingewässer, Heiden, Moore, Saum- und Hecken-

strukturen, Feldgehölze). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des im Bereich der Nahrungsflächen (v.a. libellenreiche Lebensräume). 

• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Flächennutzung 

(z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). 

• Erhaltung der Brutplätze mit einem störungsarmen Umfeld. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August). 

 

A255 Brachpieper (Anthus campestris) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung großräumiger, offener Landschaften vor allem in den Börden (Freihaltung der 

Lebensräume von Stromfreileitungen, Windenergieanlagen u.a.). 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Dauergrünland, Stop-

pelbrachen). 

• Erhaltung und Entwicklung von weitgehend gehölzfreien Lebensräumen mit einer lückigen 

Vegetationsstruktur und offenen Störstellen im Bereich von Heidegebieten, Trockenrasen. 

A275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten, offenen Kulturlandschaften mit insek-

tenreichen Nahrungsflächen (z.B. staudenreiche Wiesen, blütenreiche Brachen und 

Säume). 
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• Schaffung von Jagd- und Singwarten (Hochstauden, Zaunpfähle, einzeln stehende Bü-

sche). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Grünländern. 

• Extensivierung der Grünlandnutzung: 

o Mahd erst ab 15.07. 

o ausnahmsweise extensive Beweidung mit geringem Viehbesatz 

o Belassen von Wiesenbrachen und -streifen (2-4 Jahre) 

o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis Ende Juli). 

 

A166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, 

Schlammufer, Feucht- und Nassgrünland, Überschwemmungsflächen). 

• Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feucht-

gebieten mit einer naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefestigun-

gen, Schaffung von Retentionsflächen). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 

• Vermeidung von Störungen an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnut-

zung im Uferbereich von Gewässern). 

 

 

 

A229 Eisvogel (Alcedo atthis) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Fließgewässersystemen mit Überschwem-

mungszonen, Prallhängen, Steilufern u.a.. 
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• Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, Verroh-

rungen). 

• Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes natürlicher Nistplätze; ggf. über-

gangsweise künstliche Anlage von Steilufern sowie Ansitzmöglichkeiten. 

• Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art. 

• Reduzierung von Nährstoff-, Schadstoff- und Sedimenteinträgen im Bereich der Nah-

rungsgewässer. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis September) (u.a. Lenkung der 

Freizeitnutzung). 

 

A136 (A=726) Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen sowie Förderung einer in-

takten Flussmorphologie mit einer naturnahen Überflutungs- und Geschiebedynamik. 

• Erhaltung und Entwicklung von vegetationsarmen Kies- und Schotterbänken an Flüssen, 

Seen, Sand- und Kiesgruben. 

• Umsetzung von Rekultivierungskonzepten in Abbaugebieten nach den Ansprüchen der 

Art. 

• Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Nahrungsflächen (April bis Juli) (v.a. 

Lenkung der Freizeitnutzung). 
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A140 Goldregenpfeifer (Pulvialis apricaria) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung großräumiger, offener Landschaften (Freihaltung der Lebensräume von Strom-

freileitungen, Windenergieanlagen u.a.). 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. feuchtes Dauergrün-

land). 

 

A246 Heidelerche (Lullula arborea) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von trocken-sandigen, vegetationsarmen Flächen der halbof-

fenen Landschaft sowie von unbefestigten sandigen Wald- und Feldwegen mit nährstoff-

armen Säumen. 

• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Flächennutzung 

(z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). 

• Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 

o extensive Beweidung z.B. mit Schafen und Ziegen 

o ggf. Mosaikmahd von kleinen Teilflächen 

o Entfernung von Büschen und Bäumen. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Ende März bis Juli) (u.a. Lenkung der 

Freizeitnutzung). 

 

A151 Kampfläufer (Philomachus pugnax) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, 

Schlammufer, Feucht- und Nassgrünland, Überschwemmungsflächen). 

• Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feucht-

gebieten mit einer naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefestigun-

gen, Schaffung von Retentionsflächen). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
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• Vermeidung von Störungen an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnut-

zung im Uferbereich von Gewässern). 

 

A160 (=A768) Großer Brachvogel (Numenius arquata) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von feuchten Extensivgrünländern, Überschwemmungsflä-

chen, Mooren sowie von Feuchtgebieten mit Flachwasserzonen und Schlammflächen. 

• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der Lebensräume (z.B. Straßenbau, 

Windenergieanlagen). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 

• Extensivierung der Grünlandnutzung: 

o Mahd erst ab 15.06. 

o möglichst keine Beweidung oder geringer Viehbesatz bis 15.06. 

o kein Walzen nach 15.03. 

o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 

• Sicherung der Brutplätze (Gelegeschutz). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni) sowie an Rast- und Nah-

rungsflächen. 

 

A142 Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von feuchten Extensivgrünländern sowie von Feuchtgebieten 

mit Flachwasserzonen und Schlammflächen. 

• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (z.B. Stra-

ßenbau, Windenergieanlagen). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten und Grünländern. 

• Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
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• Extensivierung der Acker- und Grünlandnutzung: 

o Grünlandmahd erst ab 01.06. 

o möglichst keine Beweidung oder geringer Viehbesatz bis 01.06. 

o kein Walzen nach 15.03. 

o Maiseinsaat nach Mitte Mai 

o doppelter Reihenabstand bei Getreideeinsaat 

o Anlage von Ackerrandstreifen 

o Anlage und Pflege (Mahd, Grubbern ab 01.08.) von Acker-Stilllegungsflä-

chen und Brachen 

o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Anfang Juni). 

 

A055 Knäkente (Anas querquedula) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Nieder- und Hochmooren, Auen und Alt-

armen, Stillgewässern, Seen und Kleingewässern mit natürlichen Verlandungszonen, ve-

getationsreichen Uferröhrichten und angrenzenden Feuchtwiesen. 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. 

Gräben). 

• Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungs-

plätze durch Anlage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivie-

rung. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis August) sowie an Rast- und Nah-

rungsflächen (u.a. Angeln). 
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A082 Kornweihe (Circus cyaneus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung großräumiger, offener Landschaften mit Acker- und Grünlandflächen, Säumen, 

Wegrändern, Brachen v.a. in den Börden. 

• Erhaltung und Entwicklung natürlicher Bruthabitate (v.a. lückige Röhrichte, Feuchtbrachen 

in Heide- und Moorgebieten). 

• Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, Strom-

leitungen, Windenergieanlagen). 

• Extensivierung der Ackernutzung: 

o Anlage von Ackerrandstreifen 

o Anlage und Pflege (Mahd, Grubbern ab 01.08.) von Acker-Stilllegungsflä-

chen und Brachen 

o Belassen von Stoppelbrachen 

o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 

• Sicherung der Getreidebruten (Gelegeschutz; Nest bei Ernte auf 50x50 m aussparen). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August). 

 

A052 (=A704) Krickente (Anas crecca) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Nieder- und Hochmooren, Auen und Alt-

armen, Stillgewässern, Seen und Kleingewässern mit natürlichen Verlandungszonen, ve-

getationsreichen Uferröhrichten und angrenzenden Feuchtwiesen. 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. 

Gräben). 

• Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungs-

plätze durch Anlage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivie-

rung. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) sowie an Rast- und Nah-

rungsflächen (u.a. Angeln). 
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A056 Löffelente (Anas clypeata) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Nieder- und Hochmooren, Auen und Alt-

armen, Stillgewässern, Seen und Kleingewässern mit natürlichen Verlandungszonen, ve-

getationsreichen Uferröhrichten und angrenzenden Feuchtwiesen. 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. 

Gräben). 

• Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungs-

plätze durch Anlage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivie-

rung. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis August) sowie an Rast- und Nah-

rungsflächen (u.a. Angeln). 

 

A098 Merlin (Falco columbarius) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung großräumiger, offener Landschaften vor allem in den Börden (Freihaltung der 

Lebensräume von Stromfreileitungen, Windenergieanlagen u.a.). 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Dauergrünland, Stop-

pelbrachen, nährstoffarme Saumstrukturen, Brachestreifen). 

 

A139 Mornellregenpfeifer (Charadrius morinellus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung großräumiger, offener Landschaften vor allem in den Börden (Freihaltung der 

Lebensräume von Stromfreileitungen, Windenergieanlagen u.a.). 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Belassen von Stoppel-

brachen, Dauergrünland). 
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A338 Neuntöter (Lanius collurio) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen, gebüschreichen Kultur-

landschaften mit insektenreichen Nahrungsflächen. 

• Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege. 

• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Grünlandnutzung 

(z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, 

Rindern). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis Juli). 

 

A340 (=A653) Raubwürger (Lanius excubitor) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen Kulturlandschaften mit ge-

eigneten Nahrungsflächen. 

• Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege; ggf. Rücknahme von Auf-

forstungen. 

• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Flächennutzung 

(z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, 

Rindern). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) (u.a. Lenkung der Freizeit-

nutzung). 

 

A081 Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von störungsfreien Röhricht- und Schilfbeständen sowie einer 

natürlichen Vegetationszonierung im Uferbereich von Feuchtgebieten und Gewässern. 

• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (z.B. Stra-

ßenbau, Stromleitungen, Windenergieanlagen). 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (z.B. Extensivgrünländer, 

Säume, Wegränder, Brachen). 

• Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel). 
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• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten. 

• Sicherung der Getreidebruten (Gelegeschutz; Nest bei Ernte auf 50x50 m aussparen). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis August). 

 

A074 Rotmilan (Milvus milvus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von Waldgebieten mit lichten Altholzbeständen sowie von of-

fenen, strukturreichen Kulturlandschaften. 

• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (z.B. Stra-

ßenbau, Windenergieanlagen). 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Grünland- und Acker-

flächen, Säume, Belassen von Stoppelbrachen). 

• Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli). 

• Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen. 

• Reduzierung der Verluste durch Sekundärvergiftungen (Giftköder). 

 

A073 Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von alten, strukturreichen Laub- und Mischwäldern in Gewäs-

sernähe mit einem hohen Altholzanteil und lebensraumtypischen Baumarten. 

• Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, fischreichen Nahrungsgewässern. 

• Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel). 

• Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) (u.a. Lenkung der Freizeit-

nutzung). 

• Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen. 
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A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, störungsarmen, strukturreichen Laub- und 

Mischwäldern mit einem hohen Altholzanteil (v.a. Eichen und Buchen). 

• Vermeidung der Zerschneidung geeigneter Waldgebiete (z.B. Straßenbau, Windparks). 

• Erhaltung und Entwicklung von naturnahen Bächen, Feuchtwiesen, Feuchtgebieten, 

Sümpfen, Waldtümpeln als Nahrungsflächen (z.B. Entfichtung der Bachauen, Neuanlage 

von Feuchtgebieten, Offenhalten von Waldwiesen). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des im Bereich von Nahrungsgewässern. 

• Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld. 

• Einrichtung von Horstschutzzonen (mind. 200 m Radius um Horst; z.B. keine forstlichen 

Arbeiten zur Brutzeit; außerhalb der Brutzeit möglichst nur Einzelstammentnahme). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Nahrungsflächen (März bis August). 

• Lenkung der Freizeitnutzung im großflächigen Umfeld der Brutvorkommen. 

• Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen. 

 

A222 Sumpfohreule (Asio flammeus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung großräumiger, offener Landschaften insbesondere in den Bördelandschaften 

(Freihaltung der Lebensräume von technischen Anlagen). 

• Erhaltung und Entwicklung potenziell besiedelbarer Bruthabitate (lückige Röhrichte, 

Feucht- brachen) in Heide- und Moorgebieten. 

• Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Heide- und Moorge-

biete, Dauergrünland, nährstoffarme Säume und Wegränder, Hochstaudenfluren, Bra-

chen). 

• Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel). 
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A119 Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten Nassgrünländern mit Großseggenrie-

dern und eingestreuten kleinen Wasserflächen oder Gräben. 

• Erhaltung und Entwicklung von Feuchtgebieten mit Röhricht- und Schilfbeständen und 

einer natürlichen Vegetationszonierung in den Uferbereichen. 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt eines hohen Anteils an Altschilf. 

• Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Dün-

gung, keine Biozide). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Nahrungsflächen (April bis August) 

(u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 

 

A215 Uhu (Bubo bubo) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung von störungsfreien Felsen, Felsbändern und Felskuppen. 

• Verzicht auf Verfüllung und/oder Aufforstung von aufgelassenen Steinbrüchen. 

• Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau). 

• Ggf. behutsames Freistellen von zuwachsenden Brutplätzen. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Februar bis August) (u.a. Lenkung der 

Freizeitnutzung wie Klettersport, Motocross). 

• Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen. 

 

A122 Wachtelkönig (Crex crex) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten Mähwiesen, Feucht- und Nassbra-

chen, Großseggenriedern, Hochstauden- und Pionierfluren im Überflutungsbereich von 

Fließgewässern. 

• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (z.B. Stra-

ßenbau, Windenergieanlagen). 
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• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Extensivierung der Grünlandnutzung: 

o Mahd im 200 m-Umkreis von Rufplätzen erst ab 01.08. 

o möglichst Mosaikmahd von kleinen Teilflächen 

o Flächenmahd ggf. von innen nach außen 

o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August). 

 

A103 (=A708) Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung von offenen Felswänden, Felsbändern und Felskuppen mit Nischen und Über-

hängen (natürliche Felsen, Steinbrüche). 

• Ggf. behutsames Freistellen von zuwachsenden Brutplätzen. 

• Erhaltung der Brutplätze an Bauwerken. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni) (u.a. Lenkung der Freizeit-

nutzung).  

 

A118 (=A718) Wasserralle (Rallus aquaticus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, störungsarmen Stillgewässern und langsam 

strömenden Fließgewässern mit einer natürlichen Vegetationszonierung im Uferbereich 

sowie von Gräben und Feuchtgebieten mit Röhricht- und Schilfbeständen. 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt eines hohen Anteils an Altschilf. 

• Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Dün-

gung, keine Pflanzenschutzmittel). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Nahrungsflächen (April bis Juli) (u.a. 

Lenkung der Freizeitnutzung). 
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A031 (=A667) Weißstorch (Ciconia ciconia) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, feuchten Extensivgrünländern und arten-

reichen Feuchtgebieten. 

• Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (z.B. Stra-

ßenbau, Zersiedlung, Stromleitungen, Windenergieanlagen). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

• Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 

• Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Grünlandnutzung 

(z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). 

• Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen. 

 

A072 Wespenbussard (Pernis apivorus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von Laub- und Laubmischwäldern mit lichten Altholzbeständen 

in strukturreichen, halboffenen Kulturlandschaften. 

• Erhaltung und Entwicklung von Lichtungen und Grünlandbereichen, strukturreichen Wald-

rändern und Säumen als Nahrungsflächen mit einem reichhaltigen Angebot an Wespen. 

• Verbesserung der Nahrungsangebotes (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutz-

mittel). 

• Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August). 
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A257 Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten, feuchten Offenlandflächen mit insek-

tenreichen Nahrungsflächen (z.B. Nass-, Feucht-, Magergrünländer, Brachen, Heideflä-

chen, Moore). 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Grünländern. 

• Extensivierung der Grünlandnutzung: 

o Mahd erst ab 01.07. 

o möglichst keine Beweidung oder geringer Viehbesatz 

o Belassen von Wiesenbrachen und -streifen (2-4 Jahre) 

o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 

 

A084 Wiesenweihe (Circus pygargus) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung großräumiger, offener Landschaften mit Acker- und Grünlandflächen, Säumen, 

Wegrändern, Brachen v.a. in den Börden. 

• Erhaltung und Entwicklung natürlicher Bruthabitate (offene und feuchte Niederungen, 

Flachmoore und Verlandungszonen). 

• Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, Strom-

leitungen, Windenergieanlagen). 

• Extensivierung der Ackernutzung: 

o Anlage von Ackerrandstreifen 

o Anlage und Pflege (Mahd, Grubbern ab 01.08.) von Acker-Stilllegungsflä-

chen und Brachen 

o Belassen von Stoppelbrachen 

o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 

• Sicherung der Getreidebruten (Gelegeschutz; Nest bei Ernte auf 50x50 m aussparen). 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August). 
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A004 (=A690) Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen 

• Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, störungsarmen Stillgewässern mit dichter 

Schwimmblatt- und Ufervegetation, Verlandungszonen. 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstan-

des in Feuchtgebieten. 

• Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brutplätze durch An-

lage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivierung. 

• Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Anfang September) sowie an 

Rast-, und Nahrungsflächen. 

 

5.4 Binnendaten zu den FFH-Lebensraumtypen und Vorkommen der Anhang II 
Arten 

Bei der Betrachtung des Vogelschutzgebietes sind die FFH-LRT und die Anhang II – Arten 

irrelevant. Hier geht es um die signifikant, d.h. mindestens mit „C“ bewerteten im Standarddaten-

bogen angegebenen Arten nach dem Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie bzw. benannten weite-

ren regelmäßig vorkommenden Zugvogelarten. 

Die entsprechenden Vorkommen sind in Tab. *** aufgeführt (jeweils mit ihrem Abstand zu den 

hier zu betrachtenden Erweiterungsflächen). 

 

5.5 Hinweise zu den charakteristischen Arten 
Hierbei handelt es sich um Arten, die charakteristisch für meist vegetationskundlich definierte 

FFH-LRT sind. Diese Arten sind in Bezug auf das VSG irrelevant. 

 

5.6 Datenabfrage Fachinformationssystem (FIS) „FFH-VP / Summationswir-
kung“ 

Das FIS enthält insgesamt 209 FFH-VP-Projekte, die im Zusammenhang mit der VSG Hell-

wegbörde durchgeführt wurden. Zur Beurteilung der Summationswirkungen werden nachfolgend 

nicht alle Projekte berücksichtigt, sondern nur solche, die im Umfeld des Eingriffsbereiches lie-

gen. Der betrachtete Raumausschnitt wird dabei im Westen durch die B55 im Süden durch die 

B1 im Osten durch die Siedlung Störmede und im Norden durch die Lippe eingegrenzt. Insgesamt 

wurden hier nach dem FIS 12 Projekte durchgeführt, die einer FFH-VP bedurften (s Tab. 2) 
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Tab. 2: Im FIS „FFH-VP / Summationswirkung“ gelistete FFH-VP-Projekte, die das VSG DE 4415-
401 betreffen und im Umfeld der FNP-Änderungbereiche liegen. 

Kennung Plan- / Projektart und 
Bezeichnung 

Geprüfte Arten 
(Beeinträchtigung) 

Ge-
prüfte 
LRT 
(Beein-
trächti-
gung) 

Datum Aus-
nahme 
erteilt 
nach 

VP-4415-401-
00023 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-00023 

Allgemeiner Siedlungs-
bereich 
 
Errichtung eines Gülle-
hochbehälters 

Wiesenpieper ()  
Uhu ()  
Rohrweihe ()  
Kornweihe ()  
Wiesenweihe ()  
Schwarzmilan ()  
Rotmilan ()  
Wespenbussard ()  
Goldregenpfeifer ()  
Kiebitz ()  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
Genehmi-
gung:  
07.08.2008 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

VP-4415-401-
00037 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-00037 

Landwirtschaft, Tier-
mastanlage, Ausbau 
 
Errichtung/Anbau Fer-
kelaufzuchtstall für 
720 Ferkel, Jungsauen-
eingliederungsstall für 
60 Jungsauen und Er-
richtung eines Gülle-
behälters 

Wiesenpieper ()  
Uhu ()  
Rohrweihe ()  
Kornweihe ()  
Wiesenweihe ()  
Schwarzmilan ()  
Rotmilan ()  
Wespenbussard ()  
Goldregenpfeifer ()  
Kiebitz                            ()  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung:  
13.09.2010 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

VP-4415-401-
00150 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-00150 

Industrieanlage, sons-
tige Anlage 
 
Errichtung/ Neubau ei-
nes Agrarhandelbe-
triebes 

Mornellregenpfeifer ()  
Rohrweihe ()  
Kornweihe ()  
Wiesenweihe ()  
Wachtelkönig ()  
Rotmilan ()  
Goldregenpfeifer         ()  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung mit 
habitat-
schutz-
rechtlichen 
Nebenbe-
stimmun-
gen:  
29.11.2010 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-00023
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-00023
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-00037
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-00037
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-00150
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-00150
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VP-4415-401-
00675 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-00675 

Landwirtschaft, sons-
tige Bauvorhaben 
 
Errichtung eines Gülle-
hochbehälters sowie 
eines Fahrsilos 

Mornellregenpfeifer 
(nicht erheblich)  
Rohrweihe 
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig  
(nicht erheblich)  
Rotmilan  
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer  
(nicht erheblich)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung mit 
habitat-
schutz-
rechtlichen 
Nebenbe-
stimmun-
gen:  
21.12.2015 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

VP-4415-401-
05021 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-05021 

Landwirtschaft, Tier-
mastanlage, Neubau 
 
Bau einer Mastanlage 
(1040 Schweine) und 
eines Güllehochbehäl-
ters 

Mornellregenpfeifer 
(keine)  
Rohrweihe  
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig  
(keine)  
Rotmilan 
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer 
(keine)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung:  
23.08.2007 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

VP-4415-401-
05047 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-05047 

Landwirtschaft, Tier-
mastanlage, Ausbau 
 
Erweiterung eines 
Schweinemaststalles 
um 502 Tierplätze 

Mornellregenpfeifer 
(keine)  
Rohrweihe  
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig  
(keine)  
Rotmilan  
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer 
(keine)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung:  
13.08.2010 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-00675
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-00675
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05021
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05021
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05047
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05047
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VP-4415-401-
05059 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-05059 

Landwirtschaft, Tier-
mastanlage, Neubau 
 
Errichtung und Betrieb 
eines Jungsauenauf-
zuchtstalles und einer 
Siloplatte 

Mornellregenpfeifer 
(keine)  
Rohrweihe  
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig  
(keine)  
Rotmilan  
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer 
(keine)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung:  
05.03.2010 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

VP-4415-401-
05104 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-05104 

Landwirtschaft, sons-
tige Bauvorhaben 
 
Bau einer Unterstell-
halle für landwirt-
schaftliche Geräte und 
Produkte 

Mornellregenpfeifer 
(keine)  
Rohrweihe  
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig  
(keine)  
Rotmilan 
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer 
(keine)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung:  
06.02.2007 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

VP-4415-401-
05131 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-05131 

Landwirtschaft, Tier-
mastanlage, Neubau 
 
Errichtung eines 
Schweinemast- und 
Ferkelstalles 

Mornellregenpfeifer 
(keine)  
Rohrweihe  
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig  
(keine)  
Rotmilan  
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer 
(keine)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung mit 
habitat-
schutz-
rechtlichen 
Nebenbe-
stimmun-
gen:  
25.10.2012 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05059
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05059
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05104
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05104
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05131
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05131


LökPlan GbR  32 
FFH-Verträglichkeitsvorprüfung für das VSG Hellwegbörde (DE-4415-401) bzgl. der geplanten Neuaufstellung des 

FNP der Stadt Lippstadt 
 

  32 

VP-4415-401-
05184 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-05184 

Landwirtschaft, sons-
tige Bauvorhaben 
 
Errichtung eines Be-
triebsleiterwohnhau-
ses 

Mornellregenpfeifer 
(keine)  
Rohrweihe  
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig  
(nicht erheblich)  
Rotmilan  
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer 
(keine)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung:   

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

VP-4415-401-
05190 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-05190 

Landwirtschaft, sons-
tige Bauvorhaben 
 
Errichtung eines Gülle-
hochbehälters 

Mornellregenpfeifer 
(keine)  
Rohrweihe  
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig  
(nicht erheblich)  
Rotmilan  
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer 
(keine)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung:   

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

VP-4415-401-
05218 
 
Plan/Projekt-
ID:  
VP-05218 

Landwirtschaft, sons-
tige Bauvorhaben 
 
Errichtung eines Gülle-
hochbehälters mit Ab-
füllplatz 

Mornellregenpfeifer 
(keine)  
Rohrweihe  
(nicht erheblich)  
Kornweihe  
(nicht erheblich)  
Wiesenweihe  
(nicht erheblich)  
Wachtelkönig (keine)  
Rotmilan  
(nicht erheblich)  
Goldregenpfeifer 
(keine)  

 
Unterlagen 
vollständig:  
 
 
Genehmi-
gung mit 
habitat-
schutz-
rechtlichen 
Nebenbe-
stimmun-
gen:  
05.09.2013 

§34 Abs. 
3: 
Nein 
 
§34 Abs. 
4: 
Nein  

 

Summationseffekte mit den Auswirkungen der geplanten Erweiterungen sind nicht auszu-

schließen und bedürfen einer näheren Betrachtung im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprü-

fung. 

https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05184
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05184
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05190
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05190
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05218
https://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/doku/gebiete/gesamt/DE-4415-401/VP-4415-401-05218


LökPlan GbR  33 
FFH-Verträglichkeitsvorprüfung für das VSG Hellwegbörde (DE-4415-401) bzgl. der geplanten Neuaufstellung des 

FNP der Stadt Lippstadt 
 

  33 

5.7 Ergänzende Hinweise aus dem Biotop- und Fundortkataster (LINFOS-Daten, 
LAND NRW 2019) sowie Hinweise der Biologischen Station 

Die beiden o.g. Fachkataster des LANUV wurden abgefragt und ausgewertet, enthalten aber 

für das Umfeld der Erweiterungsflächen keine zusätzlichen Informationen zum Vorkommen rele-

vanter Vogelarten. 

Von der Biologischen Station kamen auf Nachfrage kurzfristig noch einige Informationen zu 

aktuellen Nachweisen und Beobachtungen, die entsprechend in die Detailkarten nachgetragen 

wurden.  
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6 Beschreibung der geplanten FNP-Änderung 

Insgesamt galt es die Auswirkungen von acht geplanten Erweiterungsflächen (wobei diese teil-

weise auch aus mehreren Teilflächen bestehen) für den neuen FNP der Stadt Lippstadt abzuprü-

fen. 

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Flächen: 

Zukünftige neue Wohnbauflächen 

• Benninghausen 

• Bökenförde 

• Eickelborn 

• Hellinghausen 

• Lohe 

• Overhagen 

Zukünftige neue Gewerbegebiete 

• Kernstadt Südost – Gewerbegebiet I (liegt außerhalb 300 m Puffer, nicht bewertet) 

• Kernstadt Südost – Gewerbegebiet II 

 

Im 300-m-Puffer rund um das hier betrachtete VS-Gebiet DE-4415-401 „VSG Hellwegboerde“ 

liegen die Erweiterungsflächen für Wohnbau: Lohe, Benninghausen und Bökenförde sowie die 

für Gewerbefläche: Kernstadt Südost GE II.  

Sie werden im Folgenden näher beschrieben: 

Wohnbaufläche Lohe 

Die Wohnbaufläche liegt im gleichnamigen Ortsteil von Lippstadt ganz im Südwesten des 

Stadtgebietes südlich der Lippe. Die Erweiterungsfläche liegt im Westen des schon bestehenden 

Siedlungsbereiches südlich der Loher Straße (s. Abb 2). Die Fläche ist 9.900 qm groß und wird 

aktuell landwirtschaftlich als Acker und Weide genutzt.  

Die Abb. 7 auf der nachfolgenden Seite stellt den Zustand nach dem derzeitigen und dem 

zukünftigen FNP gegenüber. In der Darstellung des geplanten neuen FNP sind auch die Abgren-

zungen der südlich und westlich benachbarten Schutzgebiete (LSG und VSG) durch Flächen-

schraffuren mit dargestellt. 
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Abb. 7: Gegenüberstellung FNP alt-rechtswirksam (links) und neu (Planung, rechts) in Lohe. 

Abb. 8 zeigt den aktuellen Zustand der Fläche als Luftbild (Quelle: Tim Online, Luftbild aus dem 

Jahr 2017). 

 

Abb. 8: Luftbild mit geplanten FNP-Änderungsbereichen in Lohe. 
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Foto 1 zeigt den südlichen Teil der Erweiterungsfläche, eine beweidete Parzelle. 

 

Foto 1: Weidefläche im FNP-Erweiterungsbereich in Lohe. 

 

Wohnbaufläche Benninghausen 

Die Wohnbaufläche liegt im gleichnamigen Ortsteil von Lippstadt weit im Westen des Stadtge-

bietes südlich der Lippe. Die Erweiterungsfläche ist etwa quadratisch und schließt den schon 

bestehenden zusammenhängenden Siedlungsbereich westlich des Hexweges nach Südwesten 

ab. Die Fläche ist 16.600 qm groß und wird aktuell landwirtschaftlich (intensiv genutzte Ackerflä-

che) genutzt. Am Südrand verläuft ein von wenigen Gehölzen gesäumter Graben. 

Die Abb. 9 auf der nachfolgenden Seite stellt den Zustand nach dem derzeitigen und dem 

zukünftigen FNP gegenüber. In der Darstellung des geplanten neuen FNP sind auch die Abgren-

zungen der südlich und westlich benachbarten Schutzgebiete (LSG und VSG) durch Flächen-

schraffuren mit dargestellt. Die Erweiterungsfläche liegt außerhalb des VSG, grenzt aber im Wes-

ten und Süden direkt an das Vogelschutzgebiet. Wie der Darstellung zusätzlich zu entnehmen 

ist, überlagern sich hier die Interessengebiete Siedlung und Wiesenweihe nach der Vereinbarung 

zur Hellwegbörde aus dem Jahre 2003. 
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Abb. 9: Gegenüberstellung FNP alt-rechtswirksam (links) und neu (Planung, rechts) in Benningha-
usen. 

Abb. 10 zeigt den aktuellen Zustand der Fläche als Luftbild (Quelle: Tim Online). 

 

Abb. 10: Luftbild mit geplanten FNP-Änderungsbereichen in Benninghausen. 
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Foto 2 zeigt die Ackerfläche im FNP-Änderungsbereich. 

 

Foto 2: Ackerfläche in Benninghausen. 

 

Wohnbaufläche Bökenförde 

Diese Erweiterungsfläche besteht aus zwei Teilflächen, die im gleichnamigen Ortsteil von Lip-

pstadt ganz im Südosten des Stadtgebietes südlich der Lippe liegen. Für die Betrachtung im 

Kontext mit dem VSG relevant ist die größere, westlich am bestehenden Siedlungsrand nordöst-

lich der König-Heinich-Straße liegende Teilfläche, die 13.900 qm groß ist und aktuell landwirt-

schaftlich (Ackerparzellen) genutzt wird. Hier ist ein Mischgebiet (Wohnen / Gewerbe) vorgese-

hen. 

Die Abb. 11 auf der nachfolgenden Seite stellt den Zustand nach dem derzeitigen und dem 

zukünftigen FNP gegenüber. In der Darstellung des geplanten neuen FNP sind auch die Abgren-

zungen der südlich und westlich benachbarten Schutzgebiete (LSG und VSG) durch Flächen-

schraffuren mit dargestellt. 
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Abb. 11: Gegenüberstellung FNP alt-rechtswirksam (links) und neu (Planung, rechts) in Bökenförde. 

Abb. 12 zeigt den aktuellen Zustand der Fläche als Luftbild (Quelle: Tim Online). 

 

Abb. 12: Luftbild (Stand 2017) mit geplanten FNP-Änderungsbereichen in Bökenförde. 
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Foto 3 zeigt die Ackerfläche im FNP-Änderungsbereich. 

 

Foto 3: Ackerfläche in Bökenförde. 

 

Gewerbegebiet Kernstadt Südost – I (nur nachrichtlich, außerhalb des 300 m Puffers) 

Die geplante Gewerbefläche grenzt wie die Bezeichnung besagt im Südosten an die Kernstadt 

von Lippstadt an. Sie liegt östlich der B55 zwischen der K51 im Norden und der L536 (Rüthener 

Straße) im Süden und ist 20,4 ha groß. Sie wird aktuell landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt.  

Die Abb. 13 auf der nachfolgenden Seite stellt den Zustand nach dem derzeitigen und dem 

zukünftigen FNP gegenüber. In der Darstellung des geplanten neuen FNP sind auch die Abgren-

zungen der südlich und westlich benachbarten Schutzgebiete (LSG und VSG) durch Flächen-

schraffuren mit dargestellt. Für das südwestliche Teilstück besteht auch eine gleichzeitige Über-

lagerung mit den Interessengebieten Siedlung und Wiesenweihe aus der vertraglichen Vereinba-

rung zur Hellwegbörde von 2003. 
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Abb. 13: Gegenüberstellung FNP alt-rechtswirksam (links) und neu (Planung, rechts) Kernstadt-
Südost, Gewerbegebiet I. 

 Abb. 14 zeigt den aktuellen Zustand der Fläche als Luftbild (Quelle: Tim Online, Stand 2017). 

 

Abb. 14: Luftbild mit geplanten FNP-Änderungsbereichen Kernstadt-Südost, Gewerbegebiet I. 
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 Foto 4 zeigt eine Ackerfläche im FNP-Änderungsbereich. 

 

Foto 4: Ackerfläche im Bereich der geplanten FNP-Änderung Kernstadt-Südost, Gewerbegebiet I. 

 

Gewerbegebiet Kernstadt Südost – II 

Die geplante Gewerbefläche grenzt wie die Bezeichnung besagt ganz im Südosten an die 

Kernstadt von Lippstadt an. Sie liegt südwestlich der B55 zwischen der Westernkötter Straße im 

Westen und der L536 (Rüthener Straße) im Osten, nördlich der Gieseler. Sie ist 330.100 qm groß 

und wird aktuell landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt, wobei die Fläche teilweise durch 

Baumreihen entlang von Wirtschaftswegen gegliedert ist (s. Abb. 16).  

Die Abb. 15 auf der nachfolgenden Seite stellt den Zustand nach dem derzeitigen und dem 

zukünftigen FNP gegenüber. Vorgesehen ist ein Gewerbegebiet, dass von einer in Nord-Südrich-

tung verlaufenden Grünfläche unterbrochen wird sowie eine weitere Grünfläche, die sich im Sü-

den an das Gewerbegebiet anschließt. In der Darstellung des geplanten neuen FNP sind auch 

die Abgrenzungen der südlich und westlich benachbarten Schutzgebiete (LSG und VSG) durch 

Flächenschraffuren mit dargestellt. Die Erweiterungsfläche liegt vollständig sowohl im Interessen-

gebiet Siedlung als auch im Interessengebiet Wiesenweihe. 
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Abb. 15: Gegenüberstellung FNP alt-rechtswirksam (links) und neu (Planung, rechts) Kernstadt-
Südost, Gewerbegebiet II. 

Abb. 16 zeigt den aktuellen Zustand der Fläche als Luftbild (Quelle: Tim Online, Stand 2017). 

 

Abb. 16: Luftbild (Stand ca. 2015) mit geplanten FNP-Änderungsbereichen Kernstadt-Südost, Ge-
werbegebiet II. 
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Foto 5 zeigt eine Ackerfläche im FNP-Änderungsbereich. 

 

Foto 5: Ackerfläche im Bereich der geplanten FNP-Änderung Kernstadt-Südost, Gewerbegebiet II. 
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7 (Mögliche) Auswirkungen des Vorhabens auf das FFH-Gebiet 

Die möglichen Auswirkungen werden zunächst getrennt für die verschiedenen Erweiterungs-

flächen betrachtet: 

 

Wohngebiet Lohe 

Nach der aktuellen Datenlage sind im näheren Umfeld der geplanten Wohnbauflächenerweite-

rung keine Vorkommen relevanter Vogelarten bekannt (s. Abb. 2). So ist bau-, anlage- und be-

triebsbedingt nicht erkennbar, dass es gegenüber dem bestehenden Zustand zu zusätzlichen 

negativen Auswirkungen kommen kann.  

 

Wohngebiet Benninghausen 

Nach der aktuellen Datenlage sind im näheren Umfeld der geplanten Wohnbauflächenerweite-

rung keine Vorkommen relevanter Vogelarten bekannt (s. Abb. 3). So ist bau-, anlage- und be-

triebsbedingt nicht erkennbar, dass es gegenüber dem bestehenden Zustand zu zusätzlichen 

negativen Auswirkungen kommen kann.  

 

Mischgebiet Bökenförde 

Nach der aktuellen Datenlage sind im näheren Umfeld des geplanten Flächenerweiterung für 

ein Wohngebiet keine Vorkommen relevanter Vogelarten bekannt (s. Abb. 2). So ist bau-, anlage- 

und betriebsbedingt nicht erkennbar, dass es gegenüber dem bestehenden Zustand zu zusätzli-

chen negativen Auswirkungen kommen kann.  

 

Gewerbegebiet Kernstadt-Südost I 

Dieses geplante Gewerbegebiet liegt vollständig mehr als 300 m vom VSG entfernt. Es wird 

hier nicht weiter zur Bewertung herangezogen. 

 

Gewerbegebiet Kernstadt-Südost II 

Dieses geplante Gewerbegebiet liegt zu einem größeren Teil im 300 m Puffer des VSG. Es ist 

damit a priori nicht auszuschließen, dass es zu Fernwirkungen in das VSG kommen kann. Ent-

scheidend dafür sind die konkreten Festsetzungen auf der B-Planebene. Hier geht es vor allem 

um eine Kulissenwirkung großer, hoher Gebäude, starke Lärmemissionen aus dem Gebiet her-

aus oder auch Lichtemissionen, die weit über das Offenland auch in das VSG wirken könnten.  
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Auf dieser Fläche sind zudem in geringer Entfernung zum VSG Vorkommen relevanter Arten 

bekannt. So sind sowohl traditionelle Brutplätze vom Kiebitz direkt betroffen als auch traditionelle 

Brutvorkommen der Rohrweihe mittelbar über eine Wirkung von außen in das VSG hinein. Die 

Abstände bei der Rohrweihe betragen hier nur ca. 150 m und 220 m, beim Kiebitz sind die Brut-

plätze nur wenige Dekameter entfernt. 

Die Einrichtung des Gewerbegebietes könnte zur Aufgabe solcher Brutplätze führen und 

dadurch den Erhaltungszustand für die Rohrweihe im VSG negativ beeinflussen und damit auch 

das Verschlechterungsverbot für das Gebiet unterlaufen. 

In der Planung ist schon auf der Ebene der Bauleitplanung eine Minimierung möglicher Aus-

wirkungen durch einen Pufferstreifen am Südrand des Gewerbegebietes vorgesehen. 
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8 Prognose der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf 
das FFH-Gebiet und zusammenfassende Bewertung 

Das geplante Gewerbegebiet II im Südosten der Stadt Lippstadt, das sehr nah zum VSG und 

dabei auch in Nachbarschaft zu gut dokumentierten teilweise traditionellen Brutvorkommen rele-

vanter Vogelarten für das Schutzgebiet liegt, lässt nach dem aktuellen Planungsstand nicht aus-

schließen, dass mit seiner Errichtung negative Auswirkungen für das VSG ausgelöst werden. 

Dabei spielen vor allem indirekte Störwirkungen durch die Veränderung der Kulisse (große und/ 

oder hohe Gebäude) aber auch Immissionen von Lärm und Licht sowie Verkehr (auch Nährstof-

feinträge etc.) eine mögliche Rolle. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist die Planung nicht aus-

reichend konkret, um dies abschließend zu beurteilen. Auf der Ebene der Bebauungsplanung gibt 

es geeignete Möglichkeiten, die potentiellen Beeinträchtigungen zu minimieren bzw. auszuschlie-

ßen. 

Zusammenfassend ist es daher nicht möglich eine Verträglichkeit der FNP-Erweiterung auf 

diesen Flächen mit dem VSG und seinen Schutz- und Entwicklungszielen festzustellen. Dies gilt 

umso mehr, als die o.g. nicht auszuschließenden Auswirkungen noch in ihrer Summationswir-

kung mit anderen Projekten und Plänen (die insgesamt das VSG tangieren und synergistisch 

wirkende Effekte hervorrufen können) zu überprüfen sind. Schon für einen begrenzten Flächen-

ausschnitt des sehr großen VSG ergeben sich zahlreiche mögliche Summationswirkungen. 

Eine VS-Verträglichkeit sollte auf der Ebene der Bebauungsplanung mit konkreter Planung und 

entsprechenden konkreten Festsetzungen geprüft und hergestellt werden. 
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9 Fazit 

Für die geplanten FNP-Erweiterungen im Umfeld des Vogelschutzgebietes DE-4415-401 „Hell-

wegbörde“ ist nach dem Ergebnis dieser Vorprüfung eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforder-

lich. Diese kann aus gutachterlicher Bewertung auf der Ebene der Bebauungsplanung erfolgen. 

Einerseits ist erst dort die Planung soweit konkret, dass die tatsächlichen Auswirkungen ausrei-

chend exakt erkennbar und einschätzbar werden. Andererseits bestehen durch geeignete Fest-

setzungsmöglichkeiten (z.B. Pufferzonen, Beschränkung der Geschosshöhe, Begrenzung von 

Emissionen verschiedener Art etc.) zahlreiche Möglichkeiten, diese Auswirkungen aufzuheben 

oder zu minimieren. 

 

 

Aufgestellt:  Anröchte, den 14.06.2020 

 

       
 Dipl.-Biol. K.-J. Conze 
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Bearbeitung befindlicher Makos. 

LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN (LANUV) 
(2018b): MDL. Mttl. per Telefonat am 02.09.2019 mit Hinweisen auf den Stand der Mako-
Bearbeitung zu den FFH-Gebieten in NRW bzw. konkret im Stadtgebiet Lippstadt. 

 

10.5 Kartengrundlagen & WMS-Dienste 

LAND NRW (2018): WMS-Dienst LINFOS NRW. Daten aus dem Landschaftsinformationssystem 
(Stand April 2018). Datenlizenz Deutschland - Namensnennung- Version 2.0 
(https://www.govdata.de/dl). http://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos 

WMS-DIENST DGK5 & LUFTBILD: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW Geoba-
sis NRW 2018 
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11 Anhang 

• Standarddatenbogen 
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